
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1  Geltungsbereich 
Nachfolgende Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und 
Vertragsannahmeerklärungen und Grundlage aller unserer Verkäufe, Lieferungen, Mietverträge und 
Leistungen ein schließlich Beratung, Auskünften, Montagen und Servicedienstleistungen. Sie gelten mit 
der Auftragserteilung als angenommen. 
 
Unsere Vertragsschlüsse mit  
a) allen Kaufleuten im Sinne der §§ 1. ff HGB, soweit der Vertrag zum Betrieb Ihres Handelsgewerbes 
gehört und  
b) juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichem rechtlichen Sondervermögen  
erfolgen aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende allgemeine 
Bedingungen des Kunden sind ausgeschlossen, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 
Für Vertragsschlüsse mit anderen als in Abs. a) und b) genannten Kunden gilt die Sonderregelung §10. 
 
Bei Ergänzungs- bzw. Folgeaufträgen gelten diese allgemeinen Geschäftsbeziehungen entsprechend. 
Sie werden spätestens zu m Zeitpunkt der jeweiligen Lieferungs- und Leistungsannahme rechts- 
verbindlich wirksam.  
 
§ 2  Vertragsinhalt 
Unsere vorvertraglichen Mitteilungen, insbesondere Angebote, Beschreibungen, Kostenvoranschläge 
sind, ausser bei ausdrücklicher Vereinbarung freib leibend. Für Inhalt und Umfang des Vertrages ist 
unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Vertragsabreden und mündliche Nebenabreden 
sind nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam.  
 
Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist nach Zugang der  Auftragsbestätigung 
rechtswirksam, wenn gegen diese nicht innerhalb 7 Tagen schriftlich Widerspruch beim Auftragnehmer 
eingegangen ist. 
 
Wir behalten uns vor, bei Auftragsausführung technische Änderungen vorzunehmen, soweit Sie sich 
aus dem Fortschritt der technischen Entwicklung ergeben oder sich im Interesse der Leistungsfähigkeit 
als sachdienlich erweisen. 
 
Außerdem behalten wir uns vor vergleichbare Produkte anderer Hersteller oder Typen zu den von uns 
angebotenen Produkten zu liefern. 
 
§ 3  Pr eise 
Die von uns angegebenen Warenpreise verstehen sich ab unserem Lager ausschließlich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, Verpackung, und Montage soweit nicht anders vereinbart. 
 
Ist eine uns bindende Preisabsprache zustande gekommen, können wir trotzdem die Preise 
berichtigen, wenn nachträglich die Lieferung oder Leistung durch neu hinzukommende öffentliche 
Abgaben, Nebengebühren, Frachten oder deren Erhöhung oder andere gesetzliche Maßnahmen oder 
eine Änderung der Kostenfaktoren wie Lohn- und Materialkosten, auf denen unsere Preise beruhen 
mittelbar oder unmittelbar betroffen und versteuert wird. 
 
§ 4  Lieferzeiten, Lieferung, Gefahrenübergang 
Angaben über Lieferfristen und –termine gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir sie ausdrücklich 
und schriftlich als verbindlich bezeichnet haben. 
 
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns – auch innerhalb eines Verzuges – die Lieferung oder die 
Leistung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren 
Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretenden Umstände (z.B. Streik, Betriebs- oder 
Transportstörungen) gleich, die uns die Lieferung oder Leistung unzumutbar erschweren oder 
unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns, unseren Vorlieferanten oder einem ihrer 
Unterlieferanten eintreten. Irgendwelche Rechte, insbesondere Schadensansprüche, können in diesen 
Fällen nicht gegen uns geltend gemacht werden. 
 
Sofern ein Lieferant uns gegenüber von der Leistung frei wird, sind wir in gleicher Weise gegenüber 
dem Besteller von der Leistungspflicht befreit. 
 
Bei eigenem Verzug und von uns zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung sind wir zu 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung nur bei Vorsa tz und grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Auch bei 
grober Fahrlässigkeit ist unsere Haftung jedoch auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
voraussehbaren Schaden beschränkt. Ansprüche auf Ersatz von Verzögerungsschäden (§ 286 BGB) 
sind auch bei grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
 
Das Recht des Vertragspartners zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns angemessenen 
Nachfrist bleibt unberührt. 
 
Wir sind zu Teilleistungen berechtigt. 
 
Die Gefahr geht in vollem Umfang auf unseren Vertragspartner über, sobald die Ware unser Lager 
verlässt. 
 
Bei Lieferungen mit Montage und/ oder Dienstleistung geht die Gefahr auf den Vertragspartner über, 
sobald dieser oder ein von Ihm beauftragter Vertreter die Ware entgegengenommen hat. 
 
Wenn unsere Lieferungen und Leistungen auf Wunsch des Vertragspartners oder aus von ihm zu 
vertretenden Gründen (Gläubigerverzug) verzögert wir, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzögerung 
auf den Vertragspartner über. Die entsprechenden Kosten für Wartezeit und weitere erforderliche 
Reisen unserer Erfüllungsgehilfen hat der Vertragspartner zu tragen. 
 
§ 5  Zahlung 
Unsere Rechnungen sind sofort netto Kasse fällig und spätestens innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zahlbar. Erfolgt bis dahin keine Zahlung, sind wir berechtigt, für die Zeit danach 
Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens 
jedoch 8% zuzüglich Mehrwertsteuer, sowie Bearbeitungsgebühr zu verlangen. Die Geltendmachung 
eines weiteren Schadens im Falle des Verzuges ble ibt vorbehalten. 
 
Zahlungen dürfen nur an uns erfolgen, nicht an Vertreter oder beauftragte Unternehmen. 
 
Die Annahme von Schecks, Wechseln und anderer Wertpapiere erfolgt nur erfüllungshalber unter dem 
üblichen Vorbehalt ihrer Einlösung, ihrer Diskontieru ngsmöglichkeit sowie gegen Übernahme sämtlicher 
im Zusammenhang mit der Einlösung stehender Kosten durch den Vertragspartner alle Diskontzinsen 
und Spesen nach unsere Berechnung zu tragen. 
 
Bei Teillieferungen steht uns das Recht auf Verlangen entsprechender Teilzahlungen zu. 
 
Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und 
gutgeschriebener Wechsel sofort fällig. Wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns 
Umstände bekannt werden, die geeignet sind die Kredit würdigkeit unserer Vertragspartner zu mindern. 
 
Tritt unser Auftraggeber vom Vertrag zurück (Abbestellung), ohne das wir ihm einen Grund dazu 
gegeben haben, oder erklären wir den Rücktritt die Kündigung des Vertrages aus Gründen, die vom 
Vertragspartner zu  vertreten sind, so verpflichtet sich der Vertragspartner die bereits angefallenen 
Kosten sowie den entstandenen Schaden voll und den entgangenen Gewinn mit 25% des vertraglichen 
Auftragswertes zu vergüten. 
 

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass Kosten und Gewinn nicht oder nicht in dieser Höhe 
entstanden bzw. entgangen sind. Danach erfolgt Berechnung nur in nachgewiesener Höhe. 
 
Unser Vertragspartner kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn es auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. Zu einer Aufrechnung ist er nur berechtigt, wenn wir die Gegenforderung anerkannt haben 
oder diese rechtskräftig festgestellt worden ist. 
 
§ 6  Eigentumsvorbehalt 
Alle Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, einschließlich künftiger oder bedingter Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen, und zwar auch dann wenn besonders bezeichnete Forderungen bereits beglichen sind. 
 
Alle geliehenen oder gemieteten Waren bleiben ebenfalls unser Eigentum. Entliehenes und Gemietetes muss 
innerhalb von 3 Werktagen, im ordungsgemässen und gereinigtem  Zustand wieder bei uns eingegangen sein. Bei 
Verlust oder Defekt berechnen wir einen Unkostenbeitrag, welcher der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen ist. 
Bei nicht gereinigter Rückgabe von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Speisenbehältern usw. stellen wir die für die 
Reinigung entstandenen Lohnstunden, in angemessener Höhe in Rechnung. 
 
Entsprechendes gilt  auch für den Fall der Verbindung und Vermischung hinsichtlich des Miteigentumsrechtes, das 
dann gegebenenfalls auf uns übergeht. (§ 947, 948 BGB). 
 
§ 7  Gewährleistung 
Für Mängel zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haften wir nach den folgenden 
Bestimmungen, wenn 
a) am gerügten Liefergegenstand Reparaturversuche, Instandsetzungsarbeiten oder technische Änderungen durch 
unseren Vertragspartner oder Dritte nicht stattgefunden haben und  
b) unser Vertragspartner mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen, soweit sie fällig sind und dem Wert der 
unbeanstandeten Teile der Lieferung entsprechen, nicht im Rückstand ist. Zurückbehaltungen sind im übrigen nur 
statthaft, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel besteht. 
c) die Ware vom Vertragspartner sachgemäß behandelt und bedient wurde. 
 
Bei berechtigter Mängelrüge leisten wir in der Weise Einsatz, dass wir innerhalb einer angemessenen Frist ohne 
Rücksicht auf die Betriebsdauer vom Tage des Gefahrenübergangs an gerechnet, infolge eines vor dem 
Gefahrenübergang liegenden Umstandes die mangelhaften Teile kostenlos ersetzen, soweit es möglich ist innerhalb 
der Frist für Ersatzteile zu sorgen, ohne jedoch sonstige Aufwendungen zu tragen, die zum Zwecke  der 
Nachbesserung erforderlich werden. Mängelrügen werden verursacht insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, 
Materialfehlers oder mangelhafter Ausführung. 
 
Zur Mängelbeseitigung hat unser Vertragspartner uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit 
zu gewähren. Verweigert er diese, so sind wir von der Mängelrüge befreit. 
 
Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die infolge fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, ungeeigneter 
Einsatzgebiete, chemischer, elektromechanischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. 
 
Weitergehende Ansprüche unseres Vertragspartners gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, 
insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt 
nicht soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
zwingend gehaftet wird. 
 
§ 8  Haftung 
Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluß, unerlaubte Handlung und auf Ersatz von Mangelfolgeschäden – auch soweit vorstehende 
Ansprüche im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten des Vertragspartners stehen – werden, soweit rechtlich 
zulässig, ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf einer vorsätzlichen grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
durch uns, einen unserer gesetzlichen Vertreter oder einem unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
Gehört der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes eines Kaufmanns, ist unsere Haftung auch bei grober 
Fahrlässigkeit auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt. 
 
Für verspätete Lieferungen durch Streik, Verkehrsbehinderungen oder höhere Gewalt übernehmen wir auch bei 
schriftlicher Bestätigung eines genauen Liefertermins keine Haftung.  
 
Jegliche Haftung unsererseits für Schäden, die durch unsere Zulieferer, Vertreter, Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen vor oder bei Auftragsausführung verursacht werden, übernehmen wir nur im Rahmen der von 
uns geschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung. 
 
Wir haften nicht für Arbeiten unserer Erfüllungsgehilfen, soweit die Arbeiten nicht mit den vereinbarten Lieferungen 
und Leistungen zusammenhängen oder soweit dieselben vom Vertragspartner direkt veranlasst sind. 
 
Etwaige Unregelmässigkeiten bei der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen sind uns unverzüglich 
telefonisch mitzuteilen und schriftlich per Einschreiben, zwecks Abstellung anzuzeigen, andernfalls Rechte hieraus 
nicht abgeleitet werden können. 
 
§ 9  Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtstand 
Für unsere Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Ausschliesslicher Erfüllungsort und Gerichtstand ist Hannover bzw. der Sitz des Auftragnehmers. 
 
§ 10  Vertragsschlüsse mit sonstigen Kunden 
Bei Vertragsschlüssen mit anderen Kunden als in §1 a) und b) genannten, gelten folgende Änderungen bei 
vorstehenden Bestimmungen: 
§ 3 Absatz 2 gilt nur, wenn unsere Leistungen vereinbarungsgemäß erst mehr als 4 Monate nach Vertragsabschluss 
erbracht werden sollen. 
§ 4 Absatz 3 gilt mit der Massgabe, dass die Sätze 2 und 3 entfallen. 
§ 7 b) gilt in folgender Fassung: Bei berechtigter Mängelrüge leisten wir in der Weise Ersatz, dass wir die 
mangelhaften Teile kostenlos ersetzen und auch die etwaigen weitergehenden, mit der Nachbesserung 
zusammenhängenden Kosten gemäß § 476 BGB tragen. Schlägt die Nachbesserung fehl, so kann der Kunde 
angemessene Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 
§ 9 Absatz 2 entfällt. 
 
§ 11  Sonstiges 
Wir sind berechtigt die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Auftraggeber im 
Sinne des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu speichern. 
 
Wir sind berechtigt, uns bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen anderer zuverlässiger Unternehmen zu bedienen. 
Wir benötigen nicht die Zustimmung des Auftraggebers. 
 
Zusätzliche Bedingungen wie z.B. Mietbedingungen für Zelte heben andere, insbesondere diese allgemeinen 
Geschäftbedingungen nicht auf sondern sind zusammen gültig. 
 
Sollte einer der vorstehenden Bedingungen rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Geltung der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt diejenige Regelung, die im Rahmen des 
rechtlich Möglichen der ungültigen Bestimmung am näch sten kommt. 
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